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Stellungnahme der Initiative "Versammlungsfreiheit für Niedersachsen" zur von der 

Niedersächsischen Landesregierung vorgelegten Reform des Niedersächsischen 

Versammlungsgesetzes (NVersG) - Landtags-Drucksache 17/6233

Mit unserer Initiative und der von uns organisierten Verfassungsbeschwerde gegen das NVersG vertreten wir

ein breites Spektrum politisch engagierter, zivilgesellschaftlicher organisierter Gruppen und Menschen aus 

Niedersachsen.

In Absprache mit allen Beschwerdeführern nehmen wir zu der von der rot-grünen Landesregierung 

vorgelegten "Reform" des NVersG Stellung.

Zur Einordnung in den Zusammenhang eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Entwicklungen – was 

bisher geschah:

• In 2010 hat die damalige CDU-FDP-Landesregierung in Niedersachsen trotz umfangreicher Kritik 

(nicht zuletzt aus der damaligen Landtag-Opposition) erstmalig ein landeseigenes 

Versammlungsgesetz verabschiedet, das zum 1.2.2011 in Kraft getreten ist. 

• Nach der Landtagswahl vom Januar 2013 kündigte die neue Landesregierung unter SPD und 

Bündnis90/Die Grünen an, das Versammlungsgesetz umfassend zu reformieren und die Fehler der 

schwarz-gelben Vorgängerregierung zu beseitigen.

• Anfang August 2016 wurde nun – nach langem Warten und ohne vorherige offene Diskussion oder 

Öffentlichkeit1 – der Entwurf zur Reform des NversG veröffentlicht2.

Nachfolgend die Stellungnahme unserer Initiative , die sich wie folgt gliedert:

1. Zusammenfassung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen Seite 2

2. Bewertung unter (partei)politischen Gesichtspunkten Seite 3

3. Bewertung aus der Perspektive der Versammlungsfreiheit Seite 6

1 https://wiki.freiheitsfoo.de/pmwiki.php?n=Main.Reform-Nds-Versammlungsgesetz
2 http://www.landtag-niedersachsen.de/drucksachen/drucksachen_17_7500/6001-6500/17-6233.pdf
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1. Zusammenfassung der im Gesetzentwurf vorgesehenen

    Änderungen

• In §3 Absatz 3 wird ein zuvor bereits bestehender Verbots-Tatbestand ausgeweitet.

• In §5 Absatz 2 Nr.4 wird der Umfang von notwendigen Daten bei der Versammlungsanmeldung in 

einem kleinen Teilbereich reduziert.

• In §10 Absatz 2 wird eine formal-juristische Umformulierung vorgenommen.

• Der vierte Teil und damit die Regelungen zur "Bannmeile" werden gestrichen.

• Die nicht erlaubte "Vermummung" wird vom Straftatbestand zur Ordnungswidrigkeit herabgesetzt.
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2. Bewertung unter (partei)politischen Gesichtspunkten

Den Bewertungsmaßstab liefern die beiden Landesregierungsparteien selber. Zum einen durch den rot-

grünen Koalitionsvertrag3, zum anderen durch ihre Kritik im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens unter 

CDU und FDP.

Aus der Präambel des rot-grünen Koalitionsvertrags, dort Seite 3 (Hervorhebung durch uns):

"Um den großen Herausforderungen gemeinschaftlich zu begegnen, wollen wir mehr Demokratie 

wagen. Demokratie lebt von kontinuierlicher Beteiligung und Transparenz. Viel zu lange wurde in 

Niedersachsen ein obrigkeitsstaatlicher Politikstil betrieben. Beteiligung wurde zu sehr auf die 

Stimmabgabe bei Wahlen reduziert. Wir setzen dagegen auf Gemeinwohlorientierung statt auf 

Klientelpolitik und wir glauben an die Gestaltungskraft der Zivilgesellschaft. Wir verstehen modernes 

Regieren als einen lebendigen Austausch zwischen Bevölkerung, Landesparlament und 

Landesregierung."

Aus den Zielen der Landesregierung, Seite 18 des Koalitionsvertrags (Hervorhebung durch uns):

"Aufwertung des Versammlungsrechts: Die rot-grüne Koalition wird das Demonstrationsrecht stärken. 

Ziel ist ein bürgerfreundliches Versammlungsrecht, das möglichst vielen Menschen Demonstrationen, 

Kundgebungen oder sonstige Versammlungen ermöglicht. Eingeschränkt werden sollen 

Datenabfragen bei Anmeldungen und Polizeiaufnahmen in geschlossenen Räumen. Das 

Vermummungsverbot soll schärfer eingegrenzt und der Datenschutz für Anmelderinnen und 

Anmelder sowie Ordnungskräfte verbessert werden. Die Bannmeilenregelung vor dem 

Niedersächsischen Landtag wird aufgehoben."

Die SPD forderte in ihren Oppositionszeiten unter anderem folgende Änderungen am verabschiedeten 

NVersG:

• Weniger Grundrechtseingriffe, weniger Bürokratie, weniger Auflagen, Reduzierung des 

Bußgeldkatalogs. (Pressemitteilung Nr. 16-109 vom 7.4.20104)

• Entschärfung der Regelungen zu erlaubten Bild- und Tonaufzeichnungen durch die Polizei. 

(Pressemitteilung Nr. 16-109 vom 7.4.20105 und Pressemitteilung Nr. 16-292 vom 8.8.20126)

• Abschaffung der Bannmeile. (Pressemitteilung Nr. 16-109 vom 7.4.20107 und Pressemitteilung Nr. 16-

103 vom 21.3.20128)

3 http://www.gruene-niedersachsen.de/fileadmin/docs_lv/downloads/Dokumente/Rot-Gruener_Koalitionsvertrag_Nds_2013_2018_web.pdf
4 http://www.spd-fraktion-niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/140260.php
5 http://www.spd-fraktion-niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/140260.php
6 http://www.spd-fraktion-niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/360979.php?y=&m=&t=&a=&page=18
7 http://www.spd-fraktion-niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/140260.php
8 http://www.spd-fraktion-niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/359167.php
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Die Fraktion der Bündnis90/Grünen verlangte in ihrer Oppositionszeit und auch noch danach hingegen:

• Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, Herabstufung des Vermummungsverbots zur 

Ordnungswidrigkeit, Abschaffung der Bannmeile (Kritik am NVersG, Rede von Ralf Briese vom 

5.10.20109)

• Reduzierung der Behördenmacht im Rahmen der Versammlungsanmeldung und -durchführung, 

Anmeldefreiheit für Kleindemonstrationen. (Pressemeldung Nr. 11 vom 12.1.201010)

• Weniger Einschränkungen für Versammlungsteilnehmer und -veranstalter, Reduzierung der Rechte 

für die Versammlungsbehörde, weniger Bürokratie. (Pressemeldung Nr. 52 vom 2.2.201211)

• Weniger Kriminalisierung zivilgesellschaftlichen Protestes. (Pressemeldung Nr. 72 vom 28.4.201412)

Bewertung:

Erfreulich ist die längst überfällige Abschaffung der Bannmeilenregelung.

Die Herabstufung des "Vermummungsverbots" zur Ordnungswidrigkeit ist zwar - betrachtet im Kontext der 

Regelungen in anderen Bundesländern - genau so richtig wie mutig und insofern innovativ, zugleich 

allerdings inkonsequent hinsichtlich der versammlungsfreiheitlich notwendigen Abschaffung des 

"Vermummungsverbots", wie es unter Bundeskanzler Kohl und Bundesinnenminister Zimmermann in 1985 

eingeführt worden ist.

Die Ausweitung des Verbotstatbestands bezüglich der Vermittlung des "Eindrucks von Gewaltbereitschaft" 

ist tragisch: Eine schwammige Vorschrift wird in ihrer Unschärfe sogar noch ausgeweitet. Für die 

Demonstratoinspraxis bedeutet das eine weitere, sehr konkrete und unzulässige Beschneidung der 

tatsächlichen Versammlungsfreiheit.

Die Reduzierung der Datenabfragen ist aus praktischer Sicht (auch für die Arbeit von Polizei und 

Versammlungsbehörde!) nahezu effektfrei und ändert so gut wie nichts an der einschüchternden Wirkung, 

die von der Anmeldebürokratie einer Versammlung in Niedersachsen ausgeht.

9 http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/landtag-aktuell/plenarinitiativen/artikel/artikel/rede-ralf-briese-entwurf-eines-
niedersaechsischen-gesetzes-ueber-die-versammlungsfreiheit.html

10 http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/presse/pressemitteilungen/meldung/artikel/versammlungsgesetz-kein-grosser-politischer-
wurf.html

11 http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/presse/pressemitteilungen/meldung/artikel/gruene-begruessen-ueberpruefung-des-
versammlungsgesetzes-durch-das-bundesverfassungsgericht.html

12 http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/presse/pressemitteilungen/meldung/artikel/janssen-kucz-begruesst-initiative-des-
innenministers.html
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Gemessen an den eigenen Ansprüchen der Koalition aus dem Koalitionsvertrag ist die rot-grüne 

Landesregierung gescheitert:

• Es gab keinerlei Anstrengungen, anders als zu schwarz-gelben Regierungszeiten kritische Stimmen 

außerhalb der Behörden-, Justiz- und Verwaltungsapparate in die Gestaltung der Reform 

einzubeziehen. Im Gegenteil: Anfragen um Beteiligung und Bitten um mehr Transparenz wurden 

abgewiesen.

• Das Demonstrationsrecht wurde - anders als im Koalitionsvertrag versprochen - im Gesamten 

betrachtet nur wenig gestärkt, von einer größeren "Bürgerfreundlichkeit" kann keine Rede sein. 

(Anmerken möchten wir hier, dass die grundgesetzlich verankerte Versammlungsfreiheit nicht nur 

den "Bürgern" vorbehalten ist. Es handelt sich hierbei um ein Menschenrecht.) Von einer 

"Verbesserung des Datenschutzes" für Demonstrationsanmelder und -helfer ist nichts zu finden.

Sowohl SPD und Bündnis90/Grüne sind an ihren eigenen Verlautbarungen vor Erlangung der 

Regierungsmacht gescheitert. Man könnte dem entgegen halten, dass Koalitionsverhandlungen 

Kompromissbereitschaft erfordern und nicht alle politischen Forderungen aller Parteien durchzusetzen sind.

Allerdings bleibt die Frage, warum die Parteien dem in Artikel 8 GG wegen der Geschichte Deutschlands aus 

gutem Grund hoch gehängten Versammlungsfreiheitsrecht so wenig Vorrang vor geringer zu bewertenden 

Interessen der Behörden gewähren. Warum ist die Angst vor selbstbewussten, ggf. andersdenkenden und 

systemkritischen Demonstranten noch immer so groß, warum hängt man den freiheitlichen Bestrebungen 

bestimmter Bevölkerungsgruppen (Friedlichkeit vorausgesetzt!) immer noch den Stallgeruch des 

gewalttätigen Mobs an, indem man mittels des NVersG einem Versammlungsanmelder so unglaublich viel 

Misstrauen entgegenbringt und diesen mit einem Bürokratieapparat einschüchternden Ausmaßes und 

Verhaltens meint konfrontieren zu müssen.

Noch viel merkwürdiger aber:

Warum setzen SPD und Grüne einige gemeinsame Kritikpunkte aus ihrer Oppositionszeit nicht um? Als ein 

Beispiel seien nur die verfassungsrechtlich kritisierten Regelungen und Bedingungen zur polizeilichen Bild- 

und Tonaufzeichnung von Demonstrationen genannt. Das wurde von beiden Parteien in 2010 ausdrücklich 

kritisiert. In der "Reform", die diesen Namen nicht verdient, ist dazu keine Änderung vorgesehen.
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3. Bewertung aus der Perspektive der Versammlungsfreiheit

Der rot-grünen Landesregierung gelingt es nicht, den Blick über den Rand des parteipolitischen Tellerrands 

zu heben und sich der Einflußnahme von Behörden zu entziehen.

Es ist verständlich und menschlich nachvollziehbar, dass Versammlungsbehörden (und damit die Städte und 

Kommunen) sowie die Polizei den Wunsch haben, ihre Arbeit möglichst einfach zu gestalten und 

Versammlungsanmeldungen und -durchführungen mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand ablaufen zu 

lassen.

Wenn aus diesen Wünschen eine Versammlungspraxis in Form von Verwaltungsakten und Versammlungs-

Bürokratismus erwächst, dann ist etwas falsch gelaufen.

Dem "einfachen" Bürger ist es in aller Regel nicht möglich, eine Versammlung (unter Gewährung der 

wichtigen Aspekte der Versammlungsfreheit!) durchzuführen. Dazu fehlt ihm das juristische Know-How, die 

Erfahrung und der Mut, wie mit den dominant und selbstbewusst auftretenden Polizei- und 

Versammlungsbehörden umzugehen ist ... und oft genug das Geld, um die ihm zu Unrecht vorenthaltenden 

Rechte einzuklagen, sofern man von einem Einklagen überhaupt reden kann, wenn Verwaltungsgerichte im 

Nachhinein Maßnahmen und Auflagen der Behörden als unzulässig verurteilen, die zuvor beschnittene 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit dann jedoch nicht mehr zu heilen ist.

Wer als verantwortlicher Politiker den Brokdorf-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts nicht gelesen und 

verinnerlicht hat, wer noch nie in das Getriebe der Versammlungsbehördenapparate geraten ist, noch nie 

einen mit einer Demonstration mitwandernden Polizeikessel erlebt hat, weder Polizeipferde, noch 

Polizeihunde oder Pfeffersprayeinsätze in der Realität erlebt oder beobachtet hat und noch nie einem 

volluniformierten Polizeibeamten direkt gegenübergestanden hat ... solch ein Politiker sollte bei der 

Erschaffung oder Veränderung von Versammlungsgesetzen höchst demütig zugange sein, ganz die Finger 

davon lassen oder aber zumindest dafür sorgen, dass in der (nicht-öffentlichen!) Beratschlagung im Zuge 

des Gesetzgebungsprozesses nicht nur die Vertreter von Polizei, Justiz und Kommunalbehörden ihre 

Interessen und Meinungen darlegen und einbringen dürfen, sondern auch kritische Stimmen der 

Zivilgesellschaft Gehör finden.

Die vorgelegte "Reform" des NVersG ist keine Reform. Sie ist nicht mehr ein zaghaftes Klein-Klein im 

politischen Spiel der wechselnden Farben einer niedersächsischen Landesregierung.

Den Grund- und Menschenrechten tut das NVersG weh. Mit diesem Gesetz wurden Freiheiten beschnitten 

oder in Teilen ganz abgeschafft, für die viele Menschen in vorangegangenen Generationen gestritten haben 

und Gesundheit und Leben riskiert oder sogar verloren haben.
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Für uns als Vertreter demokratisch ausgerichteter Gruppen und Initiativen bedeutet das, dass wir in unserem 

Wirken - und damit auch im Rahmen unserer Versammlungen - nicht noch weiter auf ein freiheitlich 

orientiertes Handeln politischer Parteien hoffen dürfen. Versammlungsfreiheit muss gelebt werden. 

Friedlich, aber konsequent: Wir demonstrieren wann, wo und wie wir wollen!
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Die Initiative „Versammlungsfreiheit für Niedersachsen“

Abstract Mit Wirkung zum 1. Februar 2011 hat die niedersächsische CDU-FDP-
Landesregierung ein neues, niedersachsenweit geltendes 
Versammlungsgesetz erlassen (NVersG). Nach Meinung vieler Betroffener und
Sachkundiger ist dieses Gesetz in Teilen verfassungsbedenklich.

Zum Zwecke der Vorlage des NVersG beim Bundesverfassungsgericht hat 
sich eine Initiative zusammengefunden, eine gemeinsame 
Verfassungsbeschwerde erarbeitet und zum 31. Januar 2012 beim Gericht in 
Karlsruhe eingereicht. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Beschwerde 
per Mitteilung vom 3.7.2013 nicht zur Entscheidung angenommen. Eine 
Begründung für die Nicht-Annahme wurde vom Gericht nicht mitgeteilt.

Verfassungsbeschwerde Inhaltlich wendete sich die Verfassungsbeschwerde insbesondere gegen 
neue verschärften Bedingungen bei der Anmeldung einer Demonstration (§ 
5), gegen die in § 10 beschriebenen Befugnisse zur Durchleuchtung von 
Anmelder und Ordner und deren etwaiger Ablehnung durch die Behörden, 
gegen die bedenklichen Regeln zum Einsatz polizeilicher Ton- und 
Videoaufnahmen (§§ 12+17) sowie gegen die Regeln eines „befriedeten 
Bezirks“ rund um den Landtag Niedersachsen.

Die Beschwerdeführer bewerten die Regeln des NVersG im Gesamteindruck 
als besonders bürokratisch und abschreckend und daher als mit dem im 
Grundgesetz verbrieften Recht auf Versammlungsfreiheit unvereinbar.
Darüber hinaus kritisieren Initiative und Beschwerdeführer weitere besonders
fragwürdige und zum Teil Regelungen, die den Bedingungen der 
Normenklarheit und Angemessenheit nicht entsprechen, die aber aus 
juristischen Gründen im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerde nicht direkt 
angegriffen werden können.

Initiative In der Initiative versammelt sich ein Vielzahl von Einzelpersonen, Gruppen 
und Verbänden, die breite gesellschaftliche Schichten vertreten.
Die Initiative uns unabhängig und überparteilich.

Beschwerdeführer Beschwerdeführer waren folgende Einzelpersonen und Gruppen:
• Sebastian Wertmüller, Gewerkschaftssekretär
• Michael Ebeling, freiheitsfoo
• Jürgen Dietze, vom Bündnis für Demokratie / Netzwerk gegen 

Rechtsextremismus Lüneburg
• Peter Dickel von der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad
• Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.
• Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
• VVN / BdA Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der 

Antifaschisten
• Friedensbüro Hannover e.V.

Mediadaten URL http://versammlungsfreiheit-nds.de
E-Mail kontakt@versammlungsfreiheit-nds.de
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